
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/10/21 8Ob208/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1969

Norm

HGB §377 B

Rechtssatz

Die erst fünf Tage nach Erhalt der Lieferung einer größeren Anzahl von Christbäumchen erstattete Mängelrüge des

Christbaumhändlers ist nicht als unverzügliche Rüge im Sinne des § 377 HGB anzusehen.
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8 Ob 208/69
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